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Kurzinformation

RWB Global Market Fonds • International IV



Zum Emissionshaus RWB

Die RWB Gruppe ist Spezialist für Private Equity. Das wachsende Interesse der Privatanle-
ger an den Beteiligungsangeboten der RWB Gruppe spiegelt sich in einer stetigen Zunahme 
des verwalteten Kapitals wider. Dabei haben über 60.000 Anleger Einmal- und Rateneinla-
gen mit einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro gezeichnet.

Mit über 100 internationalen Fondsbeteiligungen in 16 Staaten und 5 Kontinenten gehört 
die RWB Gruppe auch auf der Investitionsseite zu den erfahrensten Dachfondsinitiatoren 
im deutschsprachigen Raum. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Private Equity 
Beratungshaus CAPVENT mit Sitz in Zürich, London und den indischen Standorten 
Bengaluru, Mumbai und Goa analysiert das RWB Beteiligungsmanagement jährlich bis 
zu 500 Fonds und wählt die vielversprechendsten für die verschieden strukturierten Dach-
fondsportfolios aus (Stand: 30.09.2010).

Die RWB Gruppe hat sich das unternehmerische Ziel gesteckt, die Anlageklasse Private 
Equity als festen Bestandteil im Vermögensportfolio der Privatanleger zu etablieren.

Nähere Informationen �nden Sie auch unter www.rwb-austria.at.
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Wichtiger Hinweis

Vorliegende Broschüre stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Au�orderung zum 
Kauf der Veranlagung dar. Diese Kurzinformationen können eine eingehende Beratung 
sowie wichtige Informationen zum Wesen und den Risiken der Veranlagung aus dem 
Veranlagungsprospekt nicht ersetzen. Interessenten wird ausdrücklich die Lektüre des 
Veranlagungsprospekts empfohlen, der alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung 
ist. Der gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG) erstellte, geprüfte, verö�entlichte und bei der 
Oesterreichischen Kontrollbank AG hinterlegte Prospekt kann bei der Einreichstelle RWB 
PrivateCapital GmbH, Grabenweg 64, 6020 Innsbruck kostenlos angefordert werden.



�

I.	 Kurzbeschreibung

1. Beteiligungsmöglichkeiten im Überblick

Hinweis zu möglichen ˜nderungen der Steuergesetzgebung
Vorliegende Veranlagung wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Prospekterstellung gültigen 
steuerlichen Rechtslage konzipiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Rechtslage oder die 
Verwaltungspraxis zum Nachteil der Anleger ändert. Darüber hinaus ist auch die individuelle Steuersituation 
des Anlegers zu berücksichtigen.

4. RWB Global Market
GmbH & Co. Typ A KG

4. RWB Global Market
GmbH & Co. Typ B KG

Sitz der Gesellschaft Oberhaching bei München
Art der Beteiligung
durch den Anleger

mitunternehmerische Beteiligung
(über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist)

Investitionsweise Private Equity Dachfonds
Investitionsgegenstände über eine Beteiligung am 

Stammkapital der 4. RWB 
Global Market GmbH mittel-
bar in internationale Private 
Equity Zielfonds

über eine atypisch stille Betei-
ligung an der 4. RWB Global 
Market GmbH mittelbar in 
internationale Private Equity 
Zielfonds

Laufzeit Au�ösung mit Ablauf des 31.12.2023 (=Liquidationsbeginn)
Verlängerungsoption um max. 3 Jahre

Einmaleinlage

� 2.500 � 10.000Mindestzeichnungssumme
Agio 5 %, mit Einmaleinlage fällig
Rateneinlage nur in Verbindung mit Einmal-

einlage
Mindestzeichnungssumme � 7.200

(mtl. Rate � 50)
� 7.200 (mtl. Rate � 50); maxi-
mal das 4fache der Zeichnungs-
summe der Einmaleinlage

Einzahldauer wahlweise in 36, 72, 108 oder 144 Monaten
Agio 6%, über gesamte Einzahldauer ratierlich fällig
Einzahlungszeitpunkt durch Angabe im Zeichnungsschein frei wählbar, 

jeweils maximal drei Monate nach Zeichnung
gewinnunabhängige 
Entnahmen

nein monatliche Auszahlung einer ge-
winnunabhängigen Entnahme 
in Höhe von bis zu 7 % p.a. der 
Einmaleinlage

Entnahmen/
Ausschüttungen

Nach der Au�ösung werden sämtliche Rück�üsse vorbehaltlich 
weiterer Verp�ichtungen der Gesellschaft an die Anleger laufend 
ausgezahlt. Zuvor sind gewinnabhängige Entnahmen nach unter-
nehmerischem Ermessen möglich.

Keine Nachschussp�icht Eine Nachschussp�icht � also eine Zahlungsverp�ichtung 
gegenüber der Gesellschaft über die Zeichnungssumme nebst 
Agio bis zum Ende der Laufzeit � besteht nicht.

Steuerliche Behandlung 
beim Anleger

Der Anleger erzielt in Deutschland beschränkt steuerp�ichtige Be-
triebsstätteneinkünfte, die in Deutschland der Besteuerung unterlie-
gen (im Wesentlichen Besteuerung nach Teileinkünfteverfahren). In 
Österreich sind diese Einkünfte (teilweise unter Progressionsvorbe-
halt) freigestellt.

Zeitpunkt der
Steuerzahlung

im Wesentlichen nach Liquida-
tionsbeginn (�Alles am Ende�)

laufende jährliche Besteuerung
(�Bereits während der Laufzeit�)

Typ A Typ B
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2. Art der Beteiligung

Private Equity  ist eine eigene Anlageklasse des Kapitalmarkts. Es handelt sich hierbei um 
die Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen mit Eigenkapital. Private steht dabei 
für den �nicht ö�entlichen� Charakter. Equity unterstreicht den Eigenkapitalcharakter 
dieser Anlageklasse. Während Fremdkapital, das Unternehmen von Banken als Darlehen 
zur Verfügung gestellt wird, mit einer vorrangigen, festen Verzinsung abgegolten wird, 
nimmt Eigenkapital uneingeschränkt am Gewinn oder Verlust eines Unternehmens teil. 
Der Eigenkapitalinvestor ist daher unmittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung des 
Unternehmens abhängig.

Um in der Anlageklasse Private Equity die Anlegergelder bei maximaler Renditeerwartung 
mit der höchstmöglichen Sicherheit zu investieren, verfolgt die 4. RWB Global Market 
GmbH (an deren Geschäftsergebnis sich die Anleger als Kommanditisten der 4. RWB 
Global Market GmbH & Co. Typ A KG � auch 4. RWB Typ A KG � und die Anleger der 
4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ B KG � auch 4. RWB Typ B KG � beteili-
gen) das Dachfondsprinzip. Das heißt, die 4. RWB Global Market GmbH (auch 4. RWB 
GmbH) investiert nicht direkt in Unternehmen, sondern baut entsprechend ihren Anlage-
grundsätzen und Allokationsrichtlinien ein nach Finanzierungsanlässen, Au�egungsjahren 
(Vintages), Anzahl der Zielfonds und geogra�schen Regionen gestreutes Portfolio aus 
Beteiligungen an Private Equity Zielfonds auf, die ihrerseits Beteiligungen an den Zielun-
ternehmen eingehen. Auf diese Weise wird das Kapital in eine Vielzahl von Unternehmen 
investiert.

3. Zielgruppe der Veranlagung 

Zielgruppe der Veranlagung sind langfristig orientierte Privatanleger, die die E�zienz ih-
res privaten Vermögensportfolios durch Beimischung von Private Equity steigern wollen. 
Vorliegende Veranlagung ist dabei sowohl für die Optimierung eines bestehenden Portfo-
lios als auch für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet. Die Beteiligung unterliegt 
Wertschwankungen und eine vorzeitige Beendigung ist grundsätzlich nicht möglich bzw. 
als Vertragsstörung mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Eine Kapitalanlage in Private Equity ist ein unternehmerisches Engagement. Der Anleger 
pro�tiert von den Wertsteigerungen junger sowie etablierter Unternehmen im In- und Aus-
land. Dem Anleger muss aber auch bewusst sein, dass unternehmerische Engagements 
stets ein Verlustrisiko bis hin zum Totalverlust der Anlage bergen. Der Anleger sollte 
daher nur den Teil seines liquiden Vermögens bzw. des für langfristige Sparleistungen monat-
lich überschüssigen Betrages investieren, mit dem er ein unternehmerisches Risiko eingehen 
kann.

Die Beteiligungsmöglichkeit ist für Anleger, die kurzfristig über investierte Gelder verfügen 
müssen, eine Kapitalbeteiligung mit fester Zinszahlung, eine Kapitalgarantie oder einen 
feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem feststehenden Termin wünschen, ausdrücklich 
nicht geeignet. Eine Kapitalanlage in einen Private Equity Fonds sollte ferner keinesfalls 
einziger oder maßgeblicher Bestandteil der Altersvorsorgeplanung sein.
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4. Chancen der Beteiligung

Die vorliegend dargestellten Gesellschaften 4. RWB Typ A KG bzw. 4. RWB Typ B KG 
werden sich ausschließlich an der 4. RWB GmbH beteiligen, die unmittelbar oder mittel-
bar in nationale und internationale Private Equity Zielfonds investiert. Die Veranlagung 
zeichnet sich daher insbesondere aus durch:

�	 überdurchschnittliches Renditepotenzial durch Teilhabe an einer der ertragsstärksten 
Anlageklassen: Private Equity

�	 größtmögliche Anlagesicherheit sowohl durch das Dachfondsprinzip als auch durch die 
Investitionsauswahl nach Allokationsrichtlinien, die eine Streuung über Finanzierungs-
anlässe, Au�egungsjahre, Anzahl der Zielfonds und geogra�sche Regionen vorsehen

�	 professionelles Private Equity Dachfonds Management mit langjähriger Erfahrung sowie 
einem ausgeprägten Netzwerk im Private Equity Segment 

�	 Kostenoptimierung durch weitgehende �esaurierung und Reinvestition der Rück�üsse 
in weiteren Investitionsrunden

�	 Steigerung der Investitionskraft und somit Zuwachs der Renditechancen durch Kapi-
talbündelung verschiedener sich an der 4. RWB Global Market GmbH beteiligender 
eigenkapitaleinwerbender Beteiligungsgesellschaften

5. Struktur der vorliegenden Beteiligungen

Dem Anleger wird vorliegend eine Beteiligung über eine Treuhänderin an der 4. RWB 
Typ A KG bzw. der 4. RWB Typ B KG beschrieben. Die 4. RWB Typ A KG wird Stamm-
kapitalanteile der 4. RWB GmbH erwerben. Die 4. RWB Typ B KG wird sich an der 
4. RWB GmbH atypisch still beteiligen. Damit nehmen beide Gesellschaften unmittelbar 
am Geschäftsergebnis der 4. RWB GmbH teil.

Die 4. RWB GmbH beteiligt sich nicht direkt an Zielunternehmen, sondern baut unmit-
telbar oder mittelbar über Vintagefonds ein Portfolio aus nationalen und internationalen 
Private Equity Zielfonds auf, die durch ihre Vielzahl und verschiedenen Investitionsschwer-
punkte eine erheblich breitere Streuung und damit grundsätzlich höhere Anlagesicherheit 
gewährleisten als dies bei Direktinvestitionen der Fall ist.
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6. Rechtliche Stellung des Anlegers

Der Anleger beteiligt sich an der 4. RWB Typ A KG oder der 4. RWB Typ B KG über eine 
Treuhänderin. Der Sitz beider Gesellschaften ist in Deutschland (Oberhaching bei Mün-
chen). Dabei hält die Treuhänderin � die DMK Mittelstandskontor Beteiligungstreuhand 
GmbH, die ihren Sitz ebenfalls in Deutschland hat � die Beteiligung in solcher Weise für 
den Anleger, dass dieser wirtschaftlich gestellt ist, als wäre er direkt als Kommanditist be-
teiligt. Grundlage der Beteiligung sind die im Veranlagungsprospekt enthaltenen Verträge 
(Gesellschaftsvertrag sowie Treuhand- und Geschäftsbesorgungsvertrag).

7. Stückelung

Die 4. RWB Typ A KG und die 4. RWB Typ B KG unterscheiden sich voneinander unter 
anderem in der möglichen Art und Höhe der vom Anleger wählbaren Einlage:

8. Ergebnisbeteiligung des Anlegers

Der Anleger ist während der gesamten Laufzeit der Beteiligung einschließlich der Liquida-
tionsphase am Vermögen und Ergebnis einschließlich Liquidationsergebnis der jeweiligen 
Gesellschaft beteiligt. Der Anteil des Anlegers am Vermögen, Ergebnis sowie Liquidationser-
lös entspricht dabei dem Verhältnis der Summe der von ihm geleisteten Kapitaleinlagen zur 
Summe der von allen Anlegern und Gesellschaftern geleisteten Kapitaleinlagen. Die Einzah-
lungen auf den Kapitalkonten werden dabei zeitlich nach vollen Kalendertagen gewichtet.

4. RWB Typ A KG 4. RWB Typ B KG

Der Anleger kann sich an der 4. RWB Typ A 
KG mit einer Einmaleinlage oder mit einer 
Rateneinlage oder durch Kombination der 
Einmaleinlage mit einer Rateneinlage beteili-
gen. 

Die Einmaleinlage beträgt grundsätzlich min-
destens � 2.500 zzgl. 5 % Agio. Der Einzah-
lungszeitpunkt ist auf dem Zeichnungsschein 
frei wählbar, muss aber in einem Zeitraum von 
drei Monaten ab Zeichnung liegen.

Die Rateneinlage beträgt mindestens � 7.200 
zzgl. 6 % Agio und kann nach freier Wahl des 
Anlegers auf der Beitrittserklärung in 36, 72, 
108 oder 144 Monaten geleistet werden. Die 
monatliche Rate muss dabei jeweils mindes-
tens � 50 zzgl. anteiliges Agio betragen. Der 
Anleger kann entscheiden, ob die Rate stets 
zum 1. oder zum 15. eines jeden Monats ein-
gezogen werden soll. Auch der Monat des Ein-
zugs der ersten Rate ist frei wählbar, muss aber 
innerhalb von drei Monaten nach Zeichnung 
der Beteiligung liegen. Sonderzahlungen sind 
möglich.

Der Anleger hat die Möglichkeit, sich mit ei-
ner Einmaleinlage oder durch Kombination 
der Einmaleinlage mit einer Rateneinlage an 
der 4. RWB Typ B KG zu beteiligen. 

Die Einmaleinlage beträgt grundsätzlich min-
destens � 10.000 zzgl. 5 % Agio. Der Einzah-
lungszeitpunkt ist auf dem Zeichnungsschein 
frei wählbar, muss aber in einem Zeitraum von 
drei Monaten ab Zeichnung liegen.

Wählt der Anleger die Kombination von Einmal- 
und Rateneinlage, so übernimmt er zusätzlich zu 
der oben dargestellten Einmaleinlage eine Ra-
teneinlage, die sich auf mindestens � 7.200 zzgl. 
6 % Agio belaufen muss und maximal das Vier-
fache der Zeichnungssumme der Einmaleinlage 
betragen darf. Die Rateneinlage kann der Anle-
ger nach freier Wahl auf der Beitrittserklärung 
in 36, 72, 108 oder 144 Monaten leisten. Die 
monatliche Rate muss dabei jeweils mindestens 
� 50 zzgl. anteiliges Agio betragen. Der Anleger 
kann entscheiden, ob die Rate stets zum 1. oder 
zum 15. eines jeden Monats eingezogen werden 
soll. Auch der Monat des Einzugs der ersten 
Rate ist frei wählbar, muss aber innerhalb von 
drei Monaten nach Zeichnung der Beteiligung 
liegen. Sonderzahlungen sind möglich.
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9. Entnahmen und Auszahlungen an die Anleger

10. Beendigung der Beteiligung

Die 4. RWB Typ A KG und 4. RWB Typ B KG werden mit Ablauf des 31.12.2023 aufgelöst 
und treten ab diesem Zeitpunkt in Liquidation. Die Geschäftsführung ist berechtigt, durch 
Erklärung die Dauer der Gesellschaften maximal dreimal um jeweils maximal ein Jahr zu 
verlängern. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung durch den Anleger oder die Gesell-
schaften ist nicht möglich. 

11. Information der Anleger

Der Anleger erhält auf Wunsch regelmäßig Informationen über den aktuellen Stand der 
Investitionen in nationale und internationale Zielfonds. Er wird zu den Gesellschafter- und 
Treugeberversammlungen schriftlich eingeladen und erhält die für das Halten der Beteili-
gung erforderlichen Unterlagen, wie z. B. die steuerliche Ergebnismitteilung.
 

4. RWB Typ A KG 4. RWB Typ B KG

gewinnunabhängige Entnahmen

nicht möglich Der Anleger erhält eine gewinnunabhängige Ent-
nahme in Höhe von jährlich bis zu 7 % bezogen 
auf den Betrag der geleisteten Einmaleinlage. Die 
Entnahme wird in Abhängigkeit von der Liqui-
ditätslage der Gesellschaft in monatlichen Teilbe-
trägen zu 1 / 12 jeweils am Monatsanfang gezahlt 
und kann nicht garantiert werden. Sie ist auf die 
Höhe des Betrags der Einmaleinlage begrenzt.

gewinnabhängige Entnahmen und Auszahlungen

Der ganz wesentliche Teil der Auszahlungen er-
folgt in der Liquidationsphase der Gesellschaft, 
da sie sich in dieser Phase von den Stamman-
teilen löst und den Veräußerungs- bzw. (Teil-) 
Liquidationserlös unverzüglich an die Anleger 
ausschüttet. Damit erhalten in dieser Phase die 
Anleger die von ihnen geleisteten Einlagen so-
wie die gesamten über die Dauer der Beteili-
gung erwirtschafteten Erträge ausgezahlt. 

Daneben kann die 4. RWB Typ A KG aber 
insbesondere kurz vor ihrem Liquidations-
beginn gewinnabhängige Entnahmen in-
soweit an die Anleger auszahlen, als die 4. 
RWB GmbH die ihr zu�ießenden Rück�üsse 
(z. B. wegen der Langfristigkeit von Zielfond-
sinvestitionen) nicht mehr sinnvoll investie-
ren kann. In diesen Fällen kann die Gesell-
schafterversammlung der 4. RWB GmbH 
Dividendenausschüttungen beschließen. Die 
der 4. RWB Typ A KG in dieser Weise oder 
z. B. durch Teilliquidation oder Veräußerung ih-
rer Stammkapitalanteile zu�ießende Liquidität 
schüttet sie ihrerseits als gewinnabhängige Ent-
nahme an die an ihr beteiligten Anleger aus.

Der ganz wesentliche Teil der Auszahlungen 
erfolgt in der Liquidationsphase der Gesell-
schaft. Sodann erhalten die Anleger die von 
ihnen geleisteten Einlagen zurück sowie die 
gesamten über die Dauer der Beteiligung er-
wirtschafteten Erträge, soweit sie ihnen nicht 
bereits als Entnahmen ausgezahlt wurden.

Darüber hinaus können insbesondere kurz vor 
Liquidationsbeginn die während der Laufzeit 
erwirtschafteten Erträge an die Anleger als 
gewinnabhängige Entnahmen insoweit aus-
gezahlt werden, als die 4. RWB GmbH die 
ihr zu�ießenden Rück�üsse (z. B. wegen der 
Langfristigkeit von Zielfondsinvestitionen) 
nicht mehr sinnvoll investieren kann.
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II.	 Investitionsgegenstand und  
Anlagestrategie

1. Investition an der Quelle der Wertschöpfung

Private Equity als eigene Anlageklasse des Kapitalmarkts bedeutet Investitionen in die 
Finanzierung nicht börsennotierter Unternehmen mit Eigenkapital.

Private steht dabei für den �nicht ö�entlichen� Charakter der Anlageklasse Private Equity. 
Das Gegenstück bildet das sogenannte Public Equity, also die Finanzierung über Eigen
kapital, das an ö�entlichen Börsen in Form von Aktien aufgenommen wird.

Equity unterstreicht den Eigenkapitalcharakter von Private Equity. Während Fremdkapi-
tal, das Unternehmen von Banken und Versicherungen als Darlehen zur Verfügung gestellt 
wird, mit einer vorrangigen, festen Verzinsung abgegolten wird, nimmt Eigenkapital unein-
geschränkt am Gewinn oder Verlust eines Unternehmens teil.

Der Eigenkapitalinvestor unterliegt damit einem höheren Risiko, da Verluste zunächst mit 
dem Eigenkapital verrechnet werden. Andererseits ist jedoch das Gewinnpotenzial nach 
oben hin o�en. Bei einer positiven Unternehmensentwicklung pro�tiert der Eigenkapital-
geber also weit mehr als der Fremdkapitalgeber mit der ihm gewährten Verzinsung.

Private Equity Fonds stellen Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung und erhalten dafür 
Anteile am Unternehmen. Die damit verbundenen Eigentumsrechte sichern nicht nur die 
uneingeschränkte Beteiligung am Gewinn, sie garantieren über weitreichende Kontroll- und 
(Mit-)Bestimmungsrechte den Ein�uss auf die wichtigsten Entscheidungen in einem Unter-
nehmen. Der Eigentümer bestimmt zum Beispiel, wer Manager (= angestellter Verwalter) 
eines Unternehmens wird und legt den grundsätzlichen Entscheidungsspielraum für dessen 
unternehmerische Aktivitäten fest. Je größer der Anteil am Unternehmen, desto ausgeprägter 
ist die Entscheidungsgewalt. Private Equity Investoren besitzen regelmäßig die Mehrheit der 
Anteile. So können sie sicherstellen, dass die Unternehmensentscheidungen am zentralen 
Eigentümerinteresse � der langfristigen maximalen Wertsteigerung � ausgerichtet werden.

Fazit: Private Equity ist die direkte Beteiligung an der Quelle der Wertschöpfung im 
Unternehmen. Eigenkapitalinvestoren nehmen uneingeschränkt an der Unternehmens-
entwicklung teil. Verbunden mit ihren Eigentumsrechten haben sie systematisch die 
besten Voraussetzungen, um maximale Renditen zu erzielen.
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2. Private Equity im Portfolio des Privatanlegers

Investoren, die sich am Eigenkapital von Unternehmen beteiligen wollen, stehen grund-
sätzlich drei Beteiligungsformen zur Verfügung. Wesentlichstes Unterscheidungskriterium 
dieser Beteiligungsformen ist der Grad der Streuung, d. h. auf welche Anzahl an Unternehmen 
die Einlage des Kapitalanlegers verteilt wird:

�	 die direkte Beteiligung an einem Unternehmen (Direktbeteiligung)
�	 die Beteiligung an einem Private Equity Fonds, der sich an mehreren Unternehmen 

beteiligt (Fonds)
�	 die Beteiligung an einem Private Equity Dachfonds, der sich wiederum an mehreren 

Private Equity Fonds beteiligt (Dachfonds)

Die Direktbeteiligung am Eigenkapital eines einzelnen, nicht börsennotierten Unterneh-
mens ist wegen des sehr hohen Ausfallrisikos für Privatanleger grundsätzlich nicht geeignet.

Private Equity Fonds, die sich unmittelbar an Unternehmen beteiligen, werden von In-
vestitions- und Finanzierungsspezialisten gemanagt. Durch die Konzentration auf den 
eigentlichen Investitionsprozess kann ein Private Equity Fonds die Aufgaben einer Kapi-
talsammelstelle (Losgrößen- und Liquiditätsmanagement) aber nur in begrenztem Umfang 
wahrnehmen. Private Equity Fonds verwalten deshalb nur wenige, in der Regel institutio-
nelle Anleger, wie Banken, Versicherungen oder Dachfonds, und verlangen Mindestinves-
titionssummen von mehreren Millionen Euro oder Dollar. Private Equity Fonds sind für 
Privatanleger � mit Ausnahme gehobener Privatvermögen, die ihr Geld durch eine eigene 
Beteiligungsgesellschaft (Family O�ce) verwalten lassen � nicht unmittelbar zugänglich.

Deshalb haben sich Dachfonds als eine zweite Intermediärstufe zwischen Private Equity 
Fonds und Privatanlegern etabliert. Dachfonds bündeln das Kapital vieler Anleger und 
investieren es in verschiedene Private Equity Fonds. Sie übernehmen das Liquiditätsma-
nagement und senken durch die sehr breite, zielgerichtete Streuung der Investitionen das 
Ausfallrisiko für den Privatanleger auf das geringst mögliche Maß.

Der Dachfonds ist die Beteiligungsmöglichkeit, die dem �normalen� Privatanleger über-
haupt den Zugang zur Anlageklasse ermöglicht und die dabei Sicherheitserfordernisse und 
Renditeerwartungen eines typischen Privatanlegers am besten in Einklang bringt.


